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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §73 Abs2;

AVG §8;

BauO Wr §134 Abs2;

BauRallg;

Rechtssatz

Eine Verletzung der Rechtssphäre betro;ener Nachbarn in einem Grundabteilungsverfahren kann erst durch die

Entscheidung über den Antrag des Bewilligungswerbers eintreten, vorher kann nur der Bewilligungswerber, nicht aber

der Nachbar einen Devolutionsantrag stellen. Gleiches gilt nach Aufhebung des Bescheides erster Instanz. Dem

Nachbarn steht kein Anspruch darauf zu, daß über den Antrag des Bewilligungswerbers neuerlich entschieden wird.

(Hinweis E 12.2.1985, 84/05/0184).
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